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Stellungnahme der Juso Hochschulgruppen Thiiringen zur Novellierung des Thiiringer
Hochschulzulassungsgesetzes:

RN

~ Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschusses fur Wirtschaft und Wissenschaft,

. die Juso Hpchschulgruppeh Thiringen begjrursen den Entwurf des ThUringer Gesetzes zu dem
Staatsvertrag {iber die Hochschulzulassung und zur Andérung
hdchschuIzulassungsreChtlicher Bestimmungen. Der Ansatz, tber eine stérkere Gewichtung
von hochschulzulassungsunabhéngigen Kriterien, die Studienplatzvergabe weniger stark an
die AbitUmote zu koppeln ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Diese Kriterien dabei
nicht zentral. festzusetzen, sondern den Universitaten hier einen Beurteilungsspielraum zu
belassen, ist vor dem Hintergrund unterschiedlicher Studienprofile sowie der Unabhangigkeit
der Lehre in den Universitdten . sinnvoll. Klar bleibt dennoch, dass mit den neuen
Bestimmungen noch keine optimale Fairness hergéstellt ist, und das neue Verfahren in den

kommenden Jahren griindlich auf mégliche Verbesserungen hin evaluiert werden muss.

Das so neu a’usgestalteté Verfahren birgt jedoch die Gefahr von Unlbersichtlichkeit fur
zuk'L]nftigé Bewerber*innen. Schon nach dem alten Verfahren, welches sich: vor allem nach
den Kriterien der Abiturdurchschnittsnote richtete, war es fur die Bewerber*innen schwer
abzuschatzen, wie gut oder schlecht ihre Chancen' fur die Zusage eines Studienplatzes bei
einer bestimmten Universitdt waren. Durch das novellierte Verfahren wird die Vergabe an sich
zwar insgesamt fairer, fur die Bewerber*innen jedoch noch schwieriger zu tberschauen. An
den Bewerbungsverfahren fr den zukunftigen Studienplétz hangt fur die Bewerber*innen for
-gewohnlich sehr viel, sie sind Uiber Monate zentraler Stressfaktor. Dieé I8sst sich nun nicht
vollstandig zu verhindern, es sollte jedoch angestrebt werden, durch méglichst groRie

Transparenz diesen zumindest einzuschranken.

Wir schlagen daher vor, das Gesetz um eine Transparenzbestimmung zu ergénzen. Die von
den Universitdten nach §6b | Abs.6 ThurHZG festgelegten Auswahlmalstdbe sollten in
verstandlicher Sprache auf der Internetseite der Universitat verdffentlicht werden, sodass sich
potentielle Bewerber*innen um einen Studienplatz vorab ein Bild machen kénnen, wie gut ihre
Chancen stehen, mit ihref Bewerbung erfolgreich zu sein. Diés lage nicht nur im Interesse der
Studienbewerber*innen, sondern auch der Universitaten. Letzteren wirde durch die-
Vorabinformationen ein mbgliclhes‘ Vorauswahlverfahren erspart oder zumindest verkurzt

werden. Eine entsprechende gesetzliche Bestimmung kénnte etwa als §6b Abs.7 angefligt

werden. Thiringer Landtag
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veroftentlichung iIn der BTD bearbeitet.



GSimons
Schreibmaschinentext

GSimons
Schreibmaschinentext
Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5



